
 
Ortsgemeinde Virneburg 
 

  
Sitzung-Nr.: 105/OGR/043/2022 

 

 

 

 

Niederschrift 
zur öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Virneburg 

 

 
 
Gremium: Ortsgemeinderat 
 
 

 
 
Sitzung am Mittwoch, 29.06.2022   

 
 
Sitzungsort:  
im Gemeindehaus 
 
 

 
 
Sitzungsdauer  
 
von  18:00 Uhr  
 
bis   18:20 Uhr 

 

 

Anwesend sind: 

 

Ortsbürgermeister(in) 
Zilles, Torsten  

1. Beigeordnete(r) 
Fuchs, Frank  

Beigeordnete(r) 
Keppler, Carsten  

Ratsmitglied 
Bernhauser, Peter  
Rech, Tobias  
Schüller, Dennis  
Schumacher, Marcus  
Stuntz, Lydia  
Thelen, Joachim  

stellv. Schriftführer(in) 
Schäfer, Philipp Vertretung für Herrn Andreas Pung 
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entschuldigt fehlt: 
 

Bürgermeister 
Schomisch, Alfred  

Schriftführer(in) 
Pung, Andreas  
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1. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht 

mit Schreiben vom 22.06.2022 unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung, 
eingeladen wurde.  

 
 

2. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Heimat- und Bürgerzeitung der 
Verbandsgemeinde Vordereifel "Unsere Vordereifel", Ausgabe-Nr. 25/2022 
vom 23.06.2022. 

 
 

3. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit des Gremium nach  
§ 39 GemO  
 

 gegeben  nicht gegeben. 
 
ist. 
 

4. Änderung zur Reihenfolge der Tagesordnung durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss (Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder) werden 

 

 nicht beschlossen    beschlossen. 
 
 

5. Ergänzungen der Tagesordnung (bei Dringlichkeit iSv § 34 Abs. 7 iVm § 34 
Abs. 3 S. 2 GemO) oder Absetzungen von Beratungsgegenständen (§ 34 Abs. 
7 GemO) werden mit Zweidrittelmehrheit (der anwesenden Ratsmitglieder) 

 

 nicht beschlossen    beschlossen.  
Es wurde einstimmig beschlossen, dass der TOP 1 Bebauungsplan “Auf dem hohen 
Rech” der öffentlichen Sitzung auf eine der nächsten Sitzungen verschoben wird. 
 
 
 
 
T A G E S O R D N U N G : 

Öffentliche Sitzung 

 

 1.  Neufassung des Landesgesetzes über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz 
(Landesfinanzausgleichsgesetz -LFAG); hier: Auswirkungen auf die kommunalen 
Haushalte 
Vorlage: 105/118/2022 

  
 2.  Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der Ortsgemeinde Virneburg für 

die Jahre 2016 – 2020 
Vorlage: 105/120/2022 
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 3.  Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Entlastungserteilung 
Vorlage: 105/119/2022 

  
 4.  Mitteilungen 
  
 5.  Einwohnerfragestunde 
  
 
 
Es wird wie folgt beraten und beschlossen: 
 

Öffentliche Sitzung 

 

 
 1 Neufassung des Landesgesetzes über den Finanzausgleich in Rheinland-

Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz -LFAG); hier: Auswirkungen auf die 
kommunalen Haushalte 
Vorlage: 105/118/2022 

 
 
 
 
Beschluss: 
 
Ausgelöst durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Rhein-
land-Pfalz beschließt der Ortsgemeinderat die Realsteuern ab dem 01.01.2023 nach 
folgenden Hebesätzen zu erheben: 
 
Grundsteuer A  345 v.H. 
Grundsteuer B  465 v.H. 
Gewerbesteuer  400 v.H.  
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für die Steuerveranlagung des Jahres 2023 die Vor-
bereitungen nach diesen Hebesätzen zu treffen und die neuen Hebesätze in die 
Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 aufzunehmen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 9 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      
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 2 Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsprüfung der Ortsgemeinde Virne-

burg für die Jahre 2016 – 2020 
Vorlage: 105/120/2022 

 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat nimmt den Prüfbericht gemäß § 33 Abs. 1 GemO zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 9 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit -      

 
 
 
 3 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und Entlastungser-

teilung 
Vorlage: 105/119/2022 

 
Sachverhalt: 
 
Vor der Beratung dieses Tagesordnungspunktes übergibt der Ortsbürgermeister den 
Vorsitz an das älteste anwesende Ratsmitglied Joachim Thelen. 
 
 
 
Der Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten nehmen gem. § 22 GemO i.V.m § 
114 GemO an der Beratung und Abstimmung nicht teil und verlassen den Sitzungs-
tisch. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit allen Bestandteilen und Anlagen 
von dem zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. 
 
Der hierüber gefertigte Prüfbericht wird dem Ortsgemeinderat vom Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses, Herrn Joachim Thelen, bekanntgegeben. 
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Beanstandungen werden nicht vorgebracht. Vom Rechnungsprüfungsausschuss wird 
vorgeschlagen, Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird in der nachstehenden Form festgestellt: 

1. 
 

Ergebnishaushalt 
 

  

Gesamtbetrag der Erträge 580.545,99 € 

  

Gesamtbetrag der Aufwendungen 653.619,64 € 

  

Jahresfehlbetrag 73.073,65 € 

    2. 
 

Finanzhaushalt 
 

 

a) ordentliche Einzahlungen 521.975,90 € 

  

ordentliche Auszahlungen 602.442,05 € 

  

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 80.466,15 € 

    

 

b) außerordentliche Einzahlungen 0,00 € 

  

außerordentliche Auszahlungen 0,00 € 

  

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 € 

    

 

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.000,00 € 

  

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 122.341,45 € 

  

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 52.341,45 € 

    

 

d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

  

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 10.197,42 € 

  

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 10.197,42 € 

     
 
    

 
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen 591.975,90 € 

  

Gesamtbetrag der Auszahlungen 734.980,92 € 

  

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 143.005,02 € 
 

 
Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Virneburg hat sich zum Schlussbilanzstichtag 
31.12.2021 von 1.731.566,12 Eur um  den Jahresfehlbetrag in Höhe von 73.073,65 
Eur und eine Wertberichtigung in Höhe von 3.333,06 Eur auf 1.661.825,53 Eur redu-
ziert. 
 

Des Weiteren wird 

1. dem Ortsbürgermeister Torsten Zilles,  

2. den Ortsbeigeordneten, soweit sie den Ortsbürgermeister vertreten haben,  
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3. dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, Alfred Schomisch, 

4. sowie den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Vordereifel, soweit sie den 
Bürgermeister vertreten haben, 

 
Entlastung gemäß § 114 GemO erteilt. 
 
Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen 
wird zugestimmt, soweit eine Zustimmung gemäß § 100 GemO vorgesehen war, 
aber noch nicht erteilt worden ist. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja 6 

Nein - 

Enthaltung - 

Befangenheit 3      

 
 
 
 4 Mitteilungen 

 
Ortsbürgermeister Zilles verliest Mitteilungen.  
 
 
 5 Einwohnerfragestunde 

 
Ortsbürgermeister Zilles eröffnet die Fragestunde für die Einwohner. Es gab darauf-
hin keine Wortmeldungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________     __________________ 
Vorsitzende(r) Schriftführer(in) 
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